
19. Jahrgang 12./13.11.2022 Amtliche Bekanntmachungen Nr. 41-2
2.	 	eine	unter	Berücksichtigung	des	§	214	Abs.	2	BauGB	beachtliche	Verletzung	der	

Vorschriften	 über	 das	Verhältnis	 des	Bebauungsplans	 und	 des	 Flächennutzungs-
plans	und

3.	 	nach	§	214	Abs.	 3	Satz	2	BauGB	beachtliche	Mängel	 des	Abwägungsvorgangs,	
wenn	sie	nicht	innerhalb	eines	Jahres	seit	Bekanntmachung	der	Satzung	schriftlich	
gegenüber	der	Gemeinde	unter	Darlegung	des	die	Verletzung	begründenden	Sach-
verhalts	geltend	gemacht	worden	sind.

Auf	die	Vorschriften	des	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2	sowie	Abs.	4	BauGB	über	die	fristge-
mäße	Geltendmachung	etwaiger	Entschädigungsansprüche	für	Eingriffe	in	eine	bisher	
zulässige	Nutzung	durch	diesen	Bebauungsplan	und	über	das	Erlöschen	von	Entschä-
digungsansprüchen	wird	hingewiesen.

Weiterhin	wird	 auf	die	Rechtsfolgen	nach	§	8	Abs.	3	des	Kommunalverfassungsge-
setzes	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(KVG	LSA)	hingewiesen:

Ist	eine	Satzung	unter	Verletzung	von	Verfahrens-	oder	Formvorschriften,	die	in	diesem	
Gesetz	enthalten	oder	aufgrund	dieses	Gesetzes	erlassen	worden	sind,	zustande	gekom-
men,	so	 ist	diese	Verletzung	unbeachtlich,	wenn	sie	nicht	 schriftlich	 innerhalb	eines	
Jahres	 seit	Bekanntmachung	der	Satzung	gegenüber	der	Kommune	geltend	gemacht	
worden	ist.	Dabei	sind	die	verletzte	Vorschrift	und	die	Tatsache,	die	den	Mangel	ergibt,	
zu	bezeichnen.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	die	Vorschriften	über	die	Genehmigung	oder	die	
öffentliche	Bekanntmachung	der	Satzung	verletzt	worden	sind.

Schönebeck	(Elbe),	den	13.11.2022	 Dienstsiegel	
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Oberbürgermeister		
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